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Gemäß § 2 der Verordnung über die Ausarbeitung

der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes
vom 18.12.1990 in Verbindung mit der Baunutzungs-

verordnung i. d. F. vom 23.01.1990 (BGBL. I S. 132).

Planzeichen nach PlanzV 90

Hinweise

a) Bodenfunde
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde 

gemacht werden, wird darauf hingewiesen, dass diese Funde meldepflichtig sind (Nds. 
Denkmalschutzgesetz vom 30.05.1978).

Die Funde sind unverzüglich der Stadt Papenburg als - Untere Denkmalschutzbehörde - zu 
melden. Archäologische Funde sowie deren Fundstellen sind ggfs. bis zum Ablauf von

4 Werktagen nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. ist für ihren Schutz Sorge zu tragen, 
wenn nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet (§ 14 Abs. 2
NDSchG).

b) Baugrund
Den Bauwilligen wird empfohlen, vor Beantragung der bauaufsichtlichen Genehmigung, 

Baugrunduntersuchungen nach DIN 1054 vornehmen zu lassen.

c) Brandschutz
1. Die erforderlichen Straßen werden vor Fertigstellung der Gebäude so hergestellt, dass  
Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge ungehindert zu den einzelnen Gebäuden gelangen können.
2. Die Löschwasserversorgung wird so erstellt, dass ein Löschwasserbedarf von 13,3 l/sec 
vorhanden ist.

Es erfolgt eine Löschwasserentnahme aus der öffentlichen Wasserversorgung, wenn diese zur 
Verfügung steht.

In Abstimmung mit der zuständigen Feuerwehr und Brandschutzbehörde werden zusätzliche 
Löschwasserentnahmestellen im Bereich der Kanäle und des Hafens festgelegt.
3. Die erforderlichen Hydranten werden in einem maximalen Abstand von 150 m zu den einzelnen 
Gebäuden errichtet.
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Papenburg, den 19.06.2007

Gemarkung: Papenburg
Gemeinde: Papenburg

Maßstab 1: 1000
Flur: 3

Geschäftsbuch Nr.: L4-90/2004

Behörde für Geoinformation,
Landentwicklung u. Liegenschaften Meppen

Katasteramt Papenburg

Die Vervielfältigung ist nur für eigene, nichtgewerbliche Zwecke gestattet (Niedersächsisches 

gez. Natelberg

-Landkreis Emsland-
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Vorhabenbezogener
Bebauungsplan Nr. 12

"Am Turmkanal"
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Straßenbegrenzungslinie
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Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
nachrichtliche Übernahme gem. § 9(6) BauGB)
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Satzung der Stadt Papenburg über den
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 12 "Am Turmkanal"

Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

Satzungsbeschluss

Aufstellungsbeschluss

Öffentliche Auslegung

Planverfasser

Verfahrensvermerke

Sonstige Planzeichen

des Bebauungsplans
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

möglicher Fußwegverlauf

M Mülltonnensammelplatz

Gemeinschaftsstellplätze GST

mögliche Grundstücksgrenze

Abgrenzung öffentliche/private Nutzungsrechte

Textliche Festsetzungen gem. § 9 BauGB

1. Gemäß § 1 (7) BauNVO sind im Kerngebiet Vergnügungstätten nach § 7 (2) Nr. 2 BauNVO im 
Erdgeschoss der Gebäude nicht zulässig.

2. Gemäß § 1 (5) BauNVO sind Vergnügungstätten i.S.d § 4a (3) Nr. 2 BauNVO in überwiegend 
durch gewerbliche Nutzungen geprägten Teilen der Mischgebiete unzulässig.

3. Gemäß § 1 (6) BauNVO ist die in § 6 (3) BauNVO genannte Ausnahme (Vergnügungstätten) für
Mischgebiete nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

4. Im Kerngebiet sind sonstige Wohnungen gemäß § 7 (2) Nr. 7 BauNVO oberhalb des 
Erdgeschosses zulässig.

5. Gem. § 21a (5) BauNVO wird festgesetzt, dass im Nutzungsbereich „Kerngebiet" (Baufeld 4/5) 
und im "Mischgebiet" (Baufeld 2/3) die zulässige Geschossflächenzahl um die Fläche von 
Garagen, die unterhalb der Geländeoberfläche hergestellt werden, erhöht werden kann.

6. Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 12 „Am Turmkanal" werden Teilbereiche 
folgender Bebauungspläne betroffen:

- Nr. 219 „Am Turmkanal - Teil I"
- Nr. 168 „Zwischen Öhlmühlenweg und Deverweg"
- Nr. 139 „Hauptkanal - Zwischen Ölmühlenweg und Deverweg"
- Nr. 111 „Alte Meyerwerft"
- Nr. 30 A „Hauptkanal rechts und links - Zwischen Hoffskanal und B70"

Mit Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 12 „Am Turmkanal" treten
die für diesen Geltungsbereich geltenden Festsetzungen der o. g. Bebauungspläne außer 

Kraft.

7. Die Bauaufsichtsbehörde der Stadt Papenburg kann das Überschreiten der Baugrenzen um 
nicht mehr als 2,0 m, jedoch nicht mehr als 10 % der Grundfläche des Gebäudes, als 
Ausnahme nach § 31 (1) BauGB zulassen.

8. Die im beigefügten Grünordnungsplan (Anlage 1) festgesetzten Kompensationsmaßnahmen 
werden im Zuge der Erschließung und Bebauung des Plangebietes vom Vorhabenträger 
umgesetzt.
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